




Der in der Position 46 ausgewiesene Bestand an eigenen Zahlungsmitteln berücksichtigt im Ansatz 2020 und
folgende nur die Planungswerte. Unberücksichtigt bleiben die aus dem Haushaltsjahr 2019 übernommenen
Ermächtigungen (Haushaltsreste). Siehe Vorbericht Punkt 4.


